
Willkommen auf der Website 
der FS WInf! 

Wer wir sind, was wir tun, und 
wo man uns findet, kannst du 
unter Fachschaft lesen. 
Besondere Empfehlung: unsere 
Seite FAQ, auf der du Antworten 
zu vielen Fragen findest. Im 
Forum kannst du dich mit 
KollegInnen unterhalten; unter 
Studienplan findest du eine 
Fülle an Detailinformationen zum 
Studium. Die wichtigsten Links 
gibt's natürlich auch. An English 
summary of this website is 
available. 

      

Mailingliste: Du willst 
wöchentlich benachrichtigt 
werden, wenn sich hier was 
Neues tut? Schick eine E-Mail an 
listserver@winf.at mit Betreff 
"subscribe winfnews". Du kannst 
dich jederzeit wieder abmelden; 
deine Adresse bleibt geheim. 

 

Die aktuellen Infos sind auch 
über RSS zu bekommen.  

[Uni] FS-Dienst Montag, 13. 12., entfällt  

Am Montag von 10.00-10.50 wird diese Woche kein WInfler in der FV auf der Uni sein. 
 
 
WIT-Kolloquium  

Wie können IT-Berufe für Frauen im europaeischen Raum attraktiver gemacht werden? 
Ergebnisse aus dem Projekt WWW-ICT 
 
Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2004 
Uhrzeit: 17:00 bis 18:00+ 
Ort: TU Wien, Hoersaal EI 9 (Hlawka-Hs), Gusshausstr. 27-29, Erdgeschoss  
 
weitere Informationen 
 
 
Neues Hochschülerschaftsgesetz  

Am Freitag, den 10.12., wurde der Antrag auf Novellierung des HSG von unserer Bundesregierung mit 
einer einfachen Mehrheit im Nationalrat angenommen. Eingebracht wurde die Änderung als Initiativantrag 
von den Nationalratsabgeordneten Gertrude Brinek und Elke Achleitner.  
Mittlerweile werden allerdings von Rechtsexperten Zweifel laut, ob das Gesetz der Verfassung entspricht. 

[siehe auch: DEMOkratie (oder eben nicht)] 

 
 
[TU] Anerkennungsprobleme: Ansuchen ist kein Bescheid!  

Aus gegebenen Anlass möchten wir euch informieren: Nachdem das Ansuchen um Anerkennung von 
Prüfungen vom zuständigen Prüfer bzw. der Studiendekanin unterschrieben wurde, ist dieses in der 
Studienabteilung abzugeben! 
Für den Abschluss zählt der Bescheid, nicht das Ansuchen um Anerkennung! 
Es passiert leider immer wieder, dass Studierende mit diesem Ansuchen das Studium abschließen möchten. 
Dies kann besonders bei Studierenden, die z.B. auf ein Stipendium angewiesen sind, zu Problemen führen, 
da das Datum des Bescheides das Prüfungsdatum ersetzt. Die Anerkennung zählt auch als Prüfungsantritt 
(der Bescheid ersetzt das Zeugnis). (Ausnahme: Leistungsstipendien). 
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